
Ausgewählte Beiträge zur
Schweizer Politik

Suchabfrage 11.04.2024

Thema Energie
Schlagworte Wohnungsbau und -eigentum
Akteure Keine Einschränkung
Prozesstypen Keine Einschränkung
Datum 01.01.1965 - 01.01.2024

01.01.65 - 01.01.24ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Impressum

Herausgeber

Année Politique Suisse
Institut für Politikwissenschaft
Universität Bern
Fabrikstrasse 8
CH-3012 Bern
www.anneepolitique.swiss

Beiträge von

Ackermann, Marco
Bieri, Niklaus

Bevorzugte Zitierweise

Ackermann, Marco; Bieri, Niklaus 2024. Ausgewählte Beiträge zur Schweizer Politik:
Energie, Wohnungsbau und -eigentum, 2016 - 2021. Bern: Année Politique Suisse,
Institut für Politikwissenschaft, Universität Bern. www.anneepolitique.swiss, abgerufen
am 11.04.2024.

01.01.65 - 01.01.24ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK

http://www.anneepolitique.swiss


Inhaltsverzeichnis

1Allgemeine Chronik
1Infrastruktur und Lebensraum
1Energie

1Alternativenergien

01.01.65 - 01.01.24 IANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Abkürzungsverzeichnis

01.01.65 - 01.01.24 IIANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Allgemeine Chronik

Infrastruktur und Lebensraum

Energie

Energie

Ein Postulat "Voraussetzungen für eine funktionierende Energielenkungsabgabe im
Wohnbereich", von Marina Carobbio Guscetti (sp, TI) am 11. Juni 2015 im Nationalrat
eingereicht, verlangt vom Bundesrat einen Bericht darüber, wie eine Lenkungsabgabe
insbesondere für den Wohnbereich ausgestaltet sein muss, damit eine Lenkwirkung
erzeugt wird. In seiner Antwort vom 26. August 2015 hielt der Bundesrat fest, dass ihm
die Problematik einer Lenkungsabgabe im Wohnbereich bewusst sei. Er werde diese
Thematik im Bericht zum Postulat Jans (sp, BS) aufnehmen und beantragte deshalb, das
Postulat Carobbio Guscetti abzulehnen. Der Bericht erschien im April 2016. Am 21.
September 2016 wurde das Postulat im Nationalrat mit 131 zu 63 Stimmen (keine
Enthaltung) abgelehnt. 1

POSTULAT
DATUM: 21.09.2016
NIKLAUS BIERI

Während energetische Sanierungen an bestehenden Gebäuden einen Steuerabzug
ermöglichen, haben energetisch begründete Ersatzneubauten steuerlich keine
Abzugsfähigkeit. Eine steuerliche Gleichbehandlung von energetisch begründeten
Ersatzneubauten erreichen, wollte eine Motion von Graffenried (gp, BE), eingereicht im
September 2013. Der Bundesrat wollte aber von Steuerabzügen bei Ersatzneubauten
nichts wissen: Ersatzneubauten würden damit gegenüber neuerstellten Gebäuden klar
bevorzugt, was sich mit Blick auf die Rechtsgleichheit nicht rechtfertigen lasse.
Obschon der Bundesrat die Ablehnung der Motion beantragte, nahm der Nationalrat sie
im September 2015 mit 96 zu 64 Stimmen (bei 10 Enthaltungen) an. Die kleine Kammer
sprach sich schliesslich im Dezember 2016 gegen das Ansinnen aus und lehnte die
Motion diskussionslos ab. 2

MOTION
DATUM: 14.12.2016
NIKLAUS BIERI

Alternativenergien

Stillschweigend folgte der Ständerat in der Frühjahrssession 2021 dem Antrag des
Bundesrates und nahm eine Motion Zanetti (sp, SO) an. Das Anliegen mit dem komplex
anmutenden Titel «Verkürzung der Frist zur Abgrenzung von Neubauten zu
bestehenden Bauten bezüglich steuerlicher Abzugsfähigkeit von Investitionen, die
dem Energiesparen und dem Umweltschutz dienen» sollte nach Angaben des
Motionärs ein Detailproblem lösen, auf welches er von einem ihm unbekannten Bürger
hingewiesen worden sei. Konkret ging es dabei um die Frage, ob eine Investition in eine
Immobilie, die dem Energiesparen oder dem Umweltschutz dient, vom relevanten
Steuereinkommen abgezogen werden kann oder nicht. Bisher war die Regelung, dass
dies nur bei Investitionen in bestehende Bauten auf direktem Wege möglich ist. Bei
Neubauten hingegen konnte die Investition erst nach einer kantonal unterschiedlichen
Frist – in der Regel fünf Jahre nach Erstellung der Liegenschaft – in Abzug gebracht
werden. Die aus ökologischer Sicht wünschenswerte Investition werde durch diese
steuerrechtliche Regelung unnötig hinausgeschoben, begründete der Motionär sein
Anliegen. Eine Verkürzung und Harmonisierung dieser Frist, wie sie hier verlangt werde,
würde deshalb unter dem Strich zu keiner Schmälerung der Steuereinnahmen führen,
sondern nur die ökologisch wünschenswerte Investition beschleunigen. 3

MOTION
DATUM: 10.03.2021
MARCO ACKERMANN

Nach der oppositionslosen Zustimmung im Ständerat nahm auch der Nationalrat in der
Herbstsession 2021 stillschweigend und diskussionslos eine Motion Zanetti (sp, SO) zur
Verkürzung der Frist für steuerliche Abzüge bei energetischen Investitionen an.
Gemäss dem Ansinnen der beiden Räte soll die Frist, nach der energiesparende
Massnahmen bei Neubauten abgezogen werden können, verkürzt und national
harmonisiert werden. 4

MOTION
DATUM: 22.09.2021
MARCO ACKERMANN

1) AB NR, 2016, S. 1486f.
2) AB NR, 2015, S. 1852 ff.; AB SR, 2016, S. 1187 f.
3) AB SR, 2021, S. 201
4) AB NR, S. 1813; Bericht WAK-NR vom 6.9.21
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